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Entgeltabrechnungen ausschließlich in  
elektronischer Form sind erlaubt

Mitarbeiter haben Anspruch auf eine Lohnabrechnung. Das Gesetz sieht 

hierfür die Textform vor, sodass die Abrechnung laut einem Urteil des BAG 

nicht unbedingt in Papierform vorliegen muss. Danach ist es dem Arbeit-

geber gestattet, den Mitarbeitern die Abrechnungen auch ausschließlich in 

digitaler Form bereitzustellen (9 AZR 48/24).

Digitale Lohnabrechnungen erfüllen Textform-Anforderung

Darum ging es: In einem Unternehmen werden alle Personaldokumen-

te, insbesondere Entgeltabrechnungen, über einen externen Anbieter in 

einem digitalen Mitarbeiterpostfach bereitgestellt. Die Mitarbeiter verfü-

gen über einen passwortgeschützten Online-Zugriff auf ihre Dokumente. 

Es war vereinbart, dass Mitarbeitern ohne Zugriffsmöglichkeit auf das 

Postfach per privatem Endgerät übergangsweise eine Einsichtsmöglichkeit 

sowie eine Option zum Ausdrucken im Betrieb geschaffen werden sollte. 

Ab März 2022 stellte der Arbeitgeber die Entgeltabrechnungen nur noch 

digital zur Verfügung. Eine Mitarbeiterin war damit nicht einverstanden 

und verlangte von der Geschäftsführung, die Abrechnungen auch weiterhin 

in Papierform zur Verfügung zu stellen.

Das sagt das Gericht: Das Gericht wies die Klage ab. Ein Arbeitgeber, 

der Lohnabrechnungen in ein digitales Mitarbeiterpostfach einstelle, müs-

se grundsätzlich die dafür vorgeschriebene Textform wahren. Die Bereit-

stellung der Abrechnungen an einer digitalen Ausgabestelle sei dabei aus-

reichend. Jedoch müsse den berechtigten Interessen der Mitarbeiter ohne 

einen privaten Online-Zugriff Rechnung getragen werden. 

Unser Tipp: Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Mitarbeitern eine Lohnab-

rechnung in Textform (§ 126b BGB) zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht 

kann dadurch erfüllt werden, dass die Abrechnungen als elektronisches 

Dokument zum Abruf in ein passwortgeschütztes digitales Mitarbeiterpost-

fach eingestellt werden. Ein Papierausdruck ist nicht nötig. Der Arbeitge-

ber muss jedoch denjenigen Mitarbeitern, die nicht über die erforderliche 

Technik verfügen, den Zugang zu den Daten und das Ausdrucken der Ab-

rechnungen im Betrieb ermöglichen.

Gut zu wissen:

Die Lohnabrechnung muss gem. 
§ 108 GewO (Gewerbeordnung) 
mindestens Angaben über den 
Abrechnungszeitraum und die 
Zusammensetzung des Arbeits-
entgelts enthalten, also über Art 
und Höhe der Zuschläge, Zulagen,  
Abzüge, Abschlagszahlungen, 
Vorschüsse und sonstige Vergü-
tungen.

Entgeltabrechnungen ausschließlich in elektronischer Form sind erlaubt
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Keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung:  
Unternehmen bleibt auf Schaden sitzen

Unternehmen aufgepasst! Rechnungen per E‑Mail sollten laut einem Urteil 

des OLG Schleswig nur „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ verschickt oder auf 

dem Postweg versendet werden. Ein Kunde haftet nicht für den Schaden 

eines Unternehmens, der dadurch entsteht, dass er wegen einer auf digita-

lem Wege erfolgten Rechnungsmanipulation Zahlungen an einen Betrüger 

leistet (12 U 9/24).

E‑Mail-Versand ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist DSGVO-Verstoß

Darum ging es: Ein Unternehmen übersandte einem privaten Auftragge-

ber eine Schlussrechnung über mehr als 15.000 Euro per E‑Mail und Trans-

portverschlüsselung. Unbekannte Dritte fingen die E‑Mail ab, änderten die 

Bankverbindung sowie weitere Details der Rechnung und leiteten sie an 

den Auftraggeber weiter. Dieser bemerkte die Manipulationen nicht und 

überwies den Betrag auf das Konto der Betrüger. Als der Bauunternehmer 

keine Zahlung erhielt, verklagte er den Auftraggeber auf Zahlung.

Das sagt das Gericht: Die Klage hatte keinen Erfolg. Zwar habe die Zah-

lung des Auftraggebers an die Betrüger keine schuldbefreiende Wirkung 

gegenüber dem Unternehmen gehabt. Dem Auftraggeber stünde jedoch 

ein Schadenersatzanspruch aus Art. 82 DSGVO (Datenschutzgrundver-

ordnung) gegen das klagende Unternehmen zu, weil dieses durch einen 

nur transportverschlüsselten Versand der Rechnungsmail seine Pflicht 

zum Schutz personenbezogener Daten aus Art. 32 DSGVO verletzt habe. 

Die Transportverschlüsselung sei unzureichend und nicht zum Schutz der 

Daten i. S. d. DSGVO geeignet. 

Gerade bei sensiblen oder persönlichen Inhalten komme nur eine Ende-zu-

Ende-Verschlüsselung in Betracht, wenn durch Verfälschung der angehäng-

ten Rechnung für den Kunden ein hohes finanzielles Risiko bestehe.

Unser Tipp: Um auf Nummer sicher zu gehen und Manipulationen zu ver-

hindern sowie Haftungsrisiken zu minimieren, sollten Sie die Kommuni-

kationswege Ihres Unternehmens beispielsweise durch eine Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung Ihres E‑Mailverkehrs absichern.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung bei E‑Mails stellt sicher, 
dass ausschließlich der Absender 
und der vorgesehene Empfänger 
Zugriff auf den Klartext der Nach-
richt haben.

Hinweis:

Das letzte Wort ist hier noch nicht 
gesprochen. Das Gericht hat die 
Revision zum BGH zugelassen.  

Keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Unternehmen bleibt auf Schaden sitzen
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BFH stellt klar: Keine Änderung der  
Gewinnermittlungsart nach Wahlrechtsausübung

Vorsicht bei der Wahl der Gewinnermittlungsart! Ein nicht buchführungs-

pflichtiger Steuerpflichtiger, der freiwillig eine Buchführung eingerichtet 

und einen Jahresabschluss erstellt hat, kann nicht einfach nachträglich zur 

Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) wech-

seln (X R 1/23).

Wahl der Gewinnermittlungsart ist bindend

Darum ging es: Ein Steuerpflichtiger ermittelte bis zum Jahr 2011 seinen 

Gewinn durch EÜR. 2012 stellte er die Gewinnermittlung auf den Betriebs-

vermögensvergleich um. Für 2016 reichte er beim Finanzamt (FA) eine auf 

den 31.12.2016 erstellte Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung ein. Der 

danach ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb betrug rund 21.000 Euro. 

Im Rahmen einer Außenprüfung wurde der Gewinn auf 33.000 Euro an-

gehoben. Der Steuerpflichtige widersprach der Entscheidung und legte 

zur Begründung eine geänderte Gewinnermittlung in Form einer EÜR für 

2016 sowie eine Übergangsgewinnermittlung auf den 01.01.2016 vor. Dar-

aus ergab sich ein Gewinn i. H. v. rund 21.000 Euro. Das FA erkannte den 

Wechsel der Gewinnermittlungsart nicht an. Der Steuerpflichtige habe sein 

Wahlrecht hinsichtlich der Art der Gewinnermittlung mit Einrichtung der 

entsprechenden Buchführung ausgeübt und sei nach Eintritt der Bestands-

kraft der Bescheide nicht mehr berechtigt gewesen, die Wahl zu ändern. 

Dagegen klagte der Steuerpflichtige.

Das sagt das Gericht: Der BFH gab dem FA recht. Die einmal getroffene 

Wahl der Gewinnermittlungsart sei bindend. Durch die freiwillige Einrich-

tung der Buchführung und die Erstellung eines Jahresabschlusses habe der 

Kläger sein Wahlrecht zur Bilanzierung ausgeübt. Ein nachträglicher Wech-

sel zur EÜR sei daher ausgeschlossen. 

Unser Tipp: Steuerpflichtige sollten stets sorgfältig abwägen, für welche 

Methode der Gewinnermittlung sie sich entscheiden. Denn eine einmal ge-

troffene Wahl hat bindenden Wirkung und schließt einen späteren Wechsel 

aus – es sei denn, es wird eine Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

nachgewiesen. 

Aufpassen:

Die Unkenntnis aller mit der Aus-
übung des Wahlrechts verbunde-
nen steuerlichen Folgen hat keine 
Auswirkung auf die Wirksamkeit 
der Wahl einer Gewinnermittlungs-
art. Ein Irrtum über die steuer-
lichen Folgen der Wahl berechtigt 
deshalb nicht zum Wechsel.

BFH stellt klar: Keine Änderung der Gewinnermittlungsart nach Wahlrechtsausübung
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Unternehmensnachfolge:  
Employee-Buy-Out als Nachfolgeoption

Laut dem „Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2024“ der KfW wird sich der 

Engpass bei Unternehmensnachfolgen im deutschen Mittelstand („Nach-

folgelücke“) weiter verschärfen. Demnach gibt es zu wenige Interessenten, 

die ein Unternehmen übernehmen möchten. Aufgrund der Nachfolgelücke 

ziehen 231.000 Unternehmen bis Ende dieses Jahres eine Stilllegung in 

Betracht. Eine mögliche Nachfolgelösung für viele mittelständische Unter-

nehmen könnte das Employee-Buy-Out (EBO) darstellen. 

Mitarbeiter übernehmen das Unternehmen und die Geschäftsführung

Das Employee-Buy-Out beschreibt den Erwerb eines Unternehmens oder 

eines Unternehmensteils durch die Belegschaft. Der Erwerb erfolgt dabei 

nicht unmittelbar, sondern über eine Genossenschaft, zu der sich die Mit-

arbeiter im Vorfeld des Unternehmenserwerbs zusammenschließen. In der 

Folge übernimmt die Genossenschaft vom Unternehmer die Geschäftsan-

teile des Unternehmens („Genossenschaftsmodell“). Das Genossenschafts-

modell eignet sich deshalb besonders gut für die Unternehmensnachfolge 

durch die Belegschaft, weil hier die Solidarität und gleichberechtigte Teil-

habe im Fokus stehen und die Genossenschaft im Vergleich zu einer Kapi-

talgesellschaft demokratischer organisiert ist. Der Sinn und Zweck einer 

Genossenschaft besteht primär nicht in der Beteiligung an Kapital und Ren-

dite, sondern in der Förderung der Interessen ihrer Mitglieder.

Hinweis: Im Falle eines EBO besteht der Genossenschaftszweck darin, die 

Fortführung des Unternehmens und die Erwerbstätigkeit der Mitglieder zu 

sichern sowie deren persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern. 

Davon profitieren die Mitarbeiter und das Unternehmen gleichermaßen.

Moderate Höhe des Geschäftsanteils ermöglicht Teilhabe aller

Der Geschäftsanteil einer Genossenschaft stellt den Maximalbetrag in Euro 

dar, mit dem sich ein Mitglied mit Einlagen beteiligen darf. Bei der EBO 

handelt es sich dabei regelmäßig um einen Betrag zwischen 100 und 1.000 

Euro. Dadurch ist sichergestellt, dass jedem Mitarbeiter die Möglichkeit der 

Teilhabe an der Genossenschaft eröffnet ist. 

Vorteile des EBO: Erhalt von Jobs, 
Betriebskontinuität, Motivation 
und Engagement, Erhalt von  
Know-how

Nachteile des EBO: Kapitalbe-
schaffung (oft fehlt den Mit-
arbeitern das Eigenkapital für 
den Erwerb), Führungskompetenz 
(Übergang vom Mitarbeiter zum 
Übernehmer ist schwierig),  
veränderte Unternehmenskultur

Unternehmensnachfolge: Employee-Buy-Out als Nachfolgeoption
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BMF konkretisiert Rechte und Pflichten bei der 
Außenprüfung

Die Finanzverwaltung hat ihre Hinweise auf die wesentlichen Rechte und 

Pflichten von Steuerpflichtigen bei der Außenprüfung aktualisiert. Laut dem 

aktuellen BMF-Schreiben vom 17.02.2025 (IV D 3 – S 0403/00009/001/009) 

müssen die aktualisierten Hinweise einer Prüfungsanordnung beigefügt 

werden. In dem Schreiben nimmt das BMF zu folgenden Aspekten Stellung:

•	Beginn der Außenprüfung

•	Ablauf der Außenprüfung

•	Ergebnis der Außenprüfung

•	Ablauf der Außenprüfung beim Verdacht einer Steuerstraftat oder einer 

Steuerordnungswidrigkeit

•	elektronische Kommunikation im Rahmen der Außenprüfung

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann Prüftermin verschoben werden

Kann sich der Steuerpflichtige auf wichtige Gründe berufen, die gegen den 

vorgesehenen Zeitpunkt der Prüfung sprechen, so kann er eine Verschie-

bung des Termins beantragen.

Steuerpflichtige sind zur Unterstützung der Prüfperson verpflichtet

Steuerpflichtige, deren steuerliche Verhältnisse im Rahmen einer Außen-

prüfung nach § 194 AO ermittelt werden, sind verpflichtet, zu einem rei-

bungslosen Ablauf der Prüfung beizutragen. Zu diesem Zweck haben sie 

der Prüfperson einen geeigneten Raum oder Arbeitsplatz sowie die erfor-

derlichen Hilfsmittel unentgeltlich zur Verfügung stellen. Darüber hinaus 

müssen sie die zur Prüfung benötigten Aufzeichnungen, Bücher, Geschäfts-

papiere und die sonstigen Unterlagen vorlegen und die erbetenen Auskünf-

te erteilen. Auch beim Datenzugriff haben sie den Prüfer zu unterstützen.

Anspruch auf Schlussbesprechung bei geänderten Grundlagen

Sollten sich die Besteuerungsgrundlagen aufgrund der Ergebnisse der Au-

ßenprüfung ändern, hat der Steuerpflichtige das Recht auf eine Schlussbe-

sprechung. Hier erhält er die Möglichkeit, einzelne Prüfungsfeststellungen 

nochmals zusammenfassend zu erörtern.

Das vollständige BMF-Schreiben 
finden Sie auf der Website des 
Finanzministeriums unter  
https://tinyurl.com/3nxp5a8f

Aufpassen:

Bei der elektronischen Kommuni-
kation mit der Finanzbehörde gilt 
es, den Datenschutz zu beachten. 
Bei der Überlassung von elektroni-
schen Daten per Datenträger soll-
ten Sie Daten passwortgeschützt 
übergeben.

BMF konkretisiert Rechte und Pflichten bei der Außenprüfung
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Aus der Redaktions-Hotline

•	Müssen Geschäftsführer  
für Kartellbußgelder  
haften? Bundesrichter 
rufen EuGH an

•	Gericht bejaht Betriebs
ausgabenabzug bei steuer-
freier Photovoltaikanlage

•	Schmiergeldzahlungen: 
Beim strafrechtlichen  
Einzug von Taterträgen 
kann die Umsatzsteuer  
gemindert werden

•	Schenkungsteuer:  
Kein pauschaler Holding- 
Abschlag bei Bewertung 
von Anteilen 

•	Digitale Infrastrukturen: 
Wie Sie smarte  
Technologien in Ihre  
GmbH integrieren

In der nächsten Ausgabe
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Aus der Redaktions-Hotline

Frage von Evelyn H. aus Leipzig: „Ich bin als Geschäftsführerin bei einem 

mittelständischen Unternehmen angestellt. Da ich fast den ganzen Tag vor 

dem PC sitze, bewege ich mich während meiner Arbeitszeit nur wenig. Auf-

grund des Bewegungsmangels habe ich schon seit Längerem Rückenschmer-

zen, die immer schlimmer werden. Mein Orthopäde hat mir deshalb ein Funk-

tionstraining in Form von Wassergymnastik verordnet. Bei mir um die Ecke ist 

praktischerweise ein großes Fitnessstudio, das auch Reha-Sport und Wasser-

gymnastik anbietet. Der monatliche Mitgliedsbeitrag ist allerdings nicht ganz 

günstig. Deshalb meine Frage: Kann ich den Mitgliedsbeitrag als Krankheits-

kosten steuerlich geltend machen?“

Die Redaktion antwortet: Es ist unwahrscheinlich, dass das FA hier mit-

spielt. In einem ganz ähnlichen Fall hat der Bundesfinanzhof (BFH) den 

Steuerabzug verweigert (9 K 17/21) und wie folgt argumentiert: Mitglieds-

beiträge für ein Fitnessstudio zählen grundsätzlich nicht zu den als außer-

gewöhnliche Belastungen anzuerkennenden zwangsläufig entstandenen 

Krankheitskosten. Eine solche Mitgliedschaft ermöglicht zudem auch die 

Nutzung weiterer Leistungsangebote jenseits des medizinisch indizierten 

Funktionstrainings.

�

Frage von Gerd F. aus Wiesbaden: „Wir betreiben einen IT-Handel in der 

Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Ich bin Geschäftsführer der GmbH. In dieser 

Eigenschaft habe ich einen Mitarbeiter als Führungskraft eingestellt. Als sich 

herausstellte, dass er für die herausfordernde Stelle ungeeignet ist, kündigte 

ich ihm noch in der Probezeit ohne Begründung. Nun fordert er eine saftige 

Abfindung, ansonsten würde er klagen. Er meint, dass er als Whistleblower 

Kündigungsschutz genieße. Denn ich hätte ihm nur gekündigt, weil er mich 

auf Compliance-Verstöße im Unternehmen hingewiesen habe, was aber nicht 

der Fall war. Könnte er mit einer solchen Klage Erfolg haben?“

Die Redaktion antwortet: Unseres Erachtens hätte eine solche Klage kei-

nen Erfolg. Laut einem Urteil des LAG Niedersachsen (7 SLa 306/24), das 

zu einem ähnlichen Fall erging, müsste Ihr ehemaliger Mitarbeiter nach-

weisen, dass Sie ihm gekündigt haben, weil er Sie auf die Compliance-Ver-

stöße hingewiesen hat. Nach den geltenden Beweislastregeln bedeutet dies, 

dass er darlegen und belegen müsste, welchen Hinweis er konkret wann 

und wo getätigt habe und inwieweit er für die Kündigung ursächlich war. 
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